
Änderung der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV): Umsetzung der Motion 11.3811 Darbellay « 
Rechtslücke in der Unfallversicherung schliessen » 
 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens  
 
Synoptische Tabelle 
 

Geltendes Recht Entwurf  
 

Art. 7 Ende der Versicherung bei Wegfall des Lohnes 
 
2 Nicht als Lohn gelten: 
a. Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 
bei Betriebsschliessung, bei Betriebszusammenlegung oder 
bei ähnlichen Gelegenheiten; 
b. Vergütungen wie Gratifikationen, Weihnachtszulagen, 
Erfolgsbeteiligungen, Abgabe von Arbeitnehmeraktien, 
Tantiemen, Treueprämien und Dienstaltersgeschenke. 
 
 
 
 
Art. 11 Rückfälle und Spätfolgen 
 
Die Versicherungsleistungen werden auch für Rückfälle und 
Spätfolgen gewährt, für Bezüger von Invalidenrenten jedoch 
nur unter den Voraussetzungen von Artikel 21 des Gesetzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 23 Massgebender Lohn für das Taggeld in 
Sonderfällen 
 
1 Bezieht der Versicherte wegen Militärdienst, Zivildienst, 
Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft oder 
Kurzarbeit keinen oder einen verminderten Lohn, so wird der 
Verdienst berücksichtigt, den er ohne Militärdienst, 
Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, 
Mutterschaft oder Kurzarbeit erzielt hätte. 
2 … 
3 Übt der Versicherte keine regelmässige Erwerbstätigkeit 
aus oder unterliegt sein Lohn starken Schwankungen, so wird 
auf einen angemessenen Durchschnittslohn pro Tag 
abgestellt. 

Art. 7 Ende der Versicherung bei Wegfall des Lohnes 
 
2 Nicht als Lohn gelten: 
a. Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 
bei Betriebsschliessung, bei Betriebszusammenlegung oder 
bei ähnlichen Gelegenheiten; 
b. Vergütungen wie Gratifikationen, Weihnachtszulagen, 
Erfolgsbeteiligungen, Abgabe von Arbeitnehmeraktien, 
Tantiemen, Treueprämien und Dienstaltersgeschenke. 
c. in Abweichung von Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b, die 
gemäss Artikel 16 Absatz 2bis des Gesetzes ausbezahlten 
Taggelder. 
 
Art. 11 Rückfälle und Spätfolgen 
 
1 Die Versicherungsleistungen werden auch für Rückfälle 
und Spätfolgen gewährt, für Bezüger von Invalidenrenten 
jedoch nur unter den Voraussetzungen von Artikel 21 des 
Gesetzes. 
2 In den Fällen nach Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes gilt ein 
Rückfall oder eine Spätfolge als eingetreten, sobald eine 
Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wird. Ein Anspruch nach 
Artikel 16 Absatz 2bis des Gesetzes setzt voraus, dass die 
betroffene Person bei Eintritt der bescheinigten 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines Rückfalls oder einer 
Spätfolge nach Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes versichert ist. 
Wird die betroffene Person später erneut arbeitsunfähig, 
muss sie bei Eintritt der neuen Arbeitsunfähigkeit versichert 
sein. 
 
Art. 23 Massgebender Lohn für das Taggeld in 
Sonderfällen 
 
1 Bezieht der Versicherte wegen Militärdienst, Zivildienst, 
Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft oder 
Kurzarbeit keinen oder einen verminderten Lohn, so wird der 
Verdienst berücksichtigt, den er ohne Militärdienst, 
Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, 
Mutterschaft oder Kurzarbeit erzielt hätte. 
2 … 
3 Übt der Versicherte keine regelmässige Erwerbstätigkeit 
aus oder unterliegt sein Lohn starken Schwankungen, so wird 
auf einen angemessenen Durchschnittslohn pro Tag 
abgestellt. 



3bis Erleiden temporär Angestellte, die eine regelmässige 
Erwerbstätigkeit auf der Basis eines Rahmen- und eines 
Einsatzvertrages ausüben, einen Unfall, so ist der im 
aktuellen Einsatzvertrag vereinbarte Lohn massgebend. 
4 Für einen Versicherten, der während einer 
Saisonbeschäftigung einen Unfall erleidet, gilt Artikel 22 
Absatz 3. Ereignet sich der Unfall in der Zeit, in der er nicht 
erwerbstätig ist, so wird der im vorangegangenen Jahr 
tatsächlich erzielte Lohn durch 365 geteilt. 
5 War der Versicherte vor dem Unfall bei mehr als einem 
Arbeitgeber tätig, so ist der Gesamtlohn aus allen 
Arbeitsverhältnissen massgebend, unabhängig davon, ob 
diese Arbeitsverhältnisse eine Deckung nur bei 
Berufsunfällen oder auch bei Nichtberufsunfällen begründet 
haben. Diese Bestimmung gilt auch für die freiwillige 
Versicherung. 
6 Bei Praktikanten, Volontären und zur Abklärung der 
Berufswahl tätigen Personen sowie bei Versicherten, die zur 
Ausbildung in beruflichen Eingliederungsstätten für 
Behinderte tätig sind, wird ab vollendetem 20. Altersjahr von 
einem Tagesverdienst von mindestens 20 Prozent, vor 
vollendetem 20. Altersjahr von mindestens 10 Prozent des 
Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes 
ausgegangen. 
7 Hat die Heilbehandlung wenigstens drei Monate gedauert 
und wäre der Lohn des Versicherten in dieser Zeit um 
mindestens 10 Prozent erhöht worden, so wird der 
massgebende Lohn für die Zukunft neu bestimmt. 
8 Bei Rückfällen ist der unmittelbar zuvor bezogene Lohn, 
mindestens aber ein Tagesverdienst von 10 Prozent des 
Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes 
massgebend, ausgenommen bei Rentnern der 
Sozialversicherung. 
 
 
 
9 Sofern die Folgen eines versicherten Ereignisses eine 
Berufsausbildung um mindestens sechs Monate verlängern, 
wird für die Dauer der Verlängerung, längstens aber für ein 
Jahr, ein Teiltaggeld in der Höhe der Differenz zwischen dem 
Ausbildungslohn und dem Minimallohn einer ausgelernten 
Person der entsprechenden Berufsgattung vergütet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3bis Erleiden temporär Angestellte, die eine regelmässige 
Erwerbstätigkeit auf der Basis eines Rahmen- und eines 
Einsatzvertrages ausüben, einen Unfall, so ist der im 
aktuellen Einsatzvertrag vereinbarte Lohn massgebend. 
4 Für einen Versicherten, der während einer 
Saisonbeschäftigung einen Unfall erleidet, gilt Artikel 22 
Absatz 3. Ereignet sich der Unfall in der Zeit, in der er nicht 
erwerbstätig ist, so wird der im vorangegangenen Jahr 
tatsächlich erzielte Lohn durch 365 geteilt. 
5 War der Versicherte vor dem Unfall bei mehr als einem 
Arbeitgeber tätig, so ist der Gesamtlohn aus allen 
Arbeitsverhältnissen massgebend, unabhängig davon, ob 
diese Arbeitsverhältnisse eine Deckung nur bei 
Berufsunfällen oder auch bei Nichtberufsunfällen begründet 
haben. Diese Bestimmung gilt auch für die freiwillige 
Versicherung. 
6 Bei Praktikanten, Volontären und zur Abklärung der 
Berufswahl tätigen Personen sowie bei Versicherten, die zur 
Ausbildung in beruflichen Eingliederungsstätten für 
Behinderte tätig sind, wird ab vollendetem 20. Altersjahr von 
einem Tagesverdienst von mindestens 20 Prozent, vor 
vollendetem 20. Altersjahr von mindestens 10 Prozent des 
Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes 
ausgegangen. 
7 Hat die Heilbehandlung wenigstens drei Monate gedauert 
und wäre der Lohn des Versicherten in dieser Zeit um 
mindestens 10 Prozent erhöht worden, so wird der 
massgebende Lohn für die Zukunft neu bestimmt. 
8 Bei Rückfällen ist der unmittelbar zuvor bezogene Lohn, 
mindestens aber ein Tagesverdienst von 10 Prozent des 
Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes 
massgebend, ausgenommen bei Rentnern der 
Sozialversicherung. 
8bis In den Fällen nach Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes, ist 
der unmittelbar vor dem Rückfall oder der Spätfolge 
bezogene Lohn massgebend.  
9 Sofern die Folgen eines versicherten Ereignisses eine 
Berufsausbildung um mindestens sechs Monate verlängern, 
wird für die Dauer der Verlängerung, längstens aber für ein 
Jahr, ein Teiltaggeld in der Höhe der Differenz zwischen dem 
Ausbildungslohn und dem Minimallohn einer ausgelernten 
Person der entsprechenden Berufsgattung vergütet. 
 
 
 
Art. 52a Kürzung der Taggelder bei Rückfällen und 
Spätfolgen 
 
In den Fällen gemäss Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes wird, 
wenn der ursprüngliche Unfall zu einer Kürzung der 
Leistungen gemäss den Artikeln 37 ff. des Gesetzes geführt 
hätte, diese Kürzung auch auf die Entschädigungen gemäss 
Artikel 16 Absatz 2bis des Gesetzes angewendet. 
 



Art. 99 Leistungspflicht bei Versicherten mit mehreren 
Arbeitgebern 
 
1 Erleidet ein Versicherter, der bei mehreren Arbeitgebern 
beschäftigt ist, einen Berufsunfall, so ist der Versicherer 
desjenigen Arbeitgebers leistungspflichtig, in dessen Dienst 
der Versicherte verunfallt ist. 
2 Bei Nichtberufsunfällen ist der Versicherer desjenigen 
Arbeitgebers leistungspflichtig, bei dem der Versicherte vor 
dem Unfall zuletzt tätig und für Nichtberufsunfälle versichert 
war. Die anderen Versicherer, bei denen Nichtberufsunfälle 
ebenfalls gedeckt sind, müssen dem leistungspflichtigen 
Versicherer einen Anteil an einer allfälligen Rente, 
Integritätsentschädigung oder Hilflosenentschädigung auf 
dessen Begehren hin zurückerstatten. Der Anteil richtet sich 
nach dem Verhältnis des bei ihnen versicherten Verdienstes 
zum gesamten versicherten Verdienst. 
3 Kann der zuständige Versicherer nicht nach den Absätzen 1 
und 2 ermittelt werden, so ist der Versicherer, bei dem der 
höchste Verdienst versichert ist, zuständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 100 Leistungspflicht bei mehreren Unfallereignissen 
 
1 Verunfallt ein Versicherter, während aufgrund eines 
früheren versicherten Unfalles ein Anspruch auf Taggeld 
besteht, so erbringt der bisher leistungspflichtige Versicherer 
auch die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen nach den 
Artikeln 10–13 UVG sowie die Taggelder für den neuen 
Unfall. Die beteiligten Versicherer können untereinander von 
dieser Regelung abweichende Vereinbarungen treffen, 
namentlich wenn der neue Unfall wesentlich 
schwerwiegendere Folgen hat als der frühere. Die 
Leistungspflicht des für den früheren Unfall 
leistungspflichtigen Versicherers endet, wenn der frühere 
Unfall für den weiterbestehenden Gesundheitsschaden nicht 
mehr ursächlich ist. 
2 Verunfallt ein Versicherter, während er aufgrund eines 
früheren versicherten Unfalles in Behandlung nach Artikel 10 
UVG steht, ohne dass aufgrund dieses Unfalles ein Anspruch 
auf Taggeld besteht, so erbringt der für den neuen Unfall 
leistungspflichtige Versicherer auch die Pflegeleistungen und 
Kostenvergütungen nach den Artikeln 10–13 UVG für die 
früheren Unfälle. Die Leistungspflicht des für den neuen 

Art. 99 Leistungspflicht bei Versicherten mit mehreren 
Arbeitgebern 
 
1 Erleidet ein Versicherter, der bei mehreren Arbeitgebern 
beschäftigt ist, einen Berufsunfall, so ist der Versicherer 
desjenigen Arbeitgebers leistungspflichtig, in dessen Dienst 
der Versicherte verunfallt ist. 
2 Bei Nichtberufsunfällen ist der Versicherer desjenigen 
Arbeitgebers leistungspflichtig, bei dem der Versicherte vor 
dem Unfall zuletzt tätig und für Nichtberufsunfälle versichert 
war. Die anderen Versicherer, bei denen Nichtberufsunfälle 
ebenfalls gedeckt sind, müssen dem leistungspflichtigen 
Versicherer einen Anteil an einer allfälligen Rente, 
Integritätsentschädigung oder Hilflosenentschädigung auf 
dessen Begehren hin zurückerstatten. Der Anteil richtet sich 
nach dem Verhältnis des bei ihnen versicherten Verdienstes 
zum gesamten versicherten Verdienst. 
3 Kann der zuständige Versicherer nicht nach den Absätzen 
1 und 2 ermittelt werden, so ist der Versicherer, bei dem der 
höchste Verdienst versichert ist, zuständig. 
4 In den Fällen nach Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes richtet 
der Versicherer, der in der Leistungspflicht steht, das gesamte 
Taggeld gemäss Artikel 16 Absatz 2bis des Gesetzes aus. 
Stehen zwei oder mehrere Versicherer gleichzeitig in der 
Leistungspflicht richtet derjenige das Taggeld aus, bei dem 
der höchste Verdienst versichert ist. Die anderen Versicherer 
sind dem leistenden Versicherer nicht zur Vergütung 
verpflichtet. Die beteiligten Versicherer können 
untereinander von dieser Regelung abweichende 
Vereinbarungen treffen, dies gilt namentlich, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit je Arbeitsverhältnis divergiert.  
 
Art. 100 Leistungspflicht bei mehreren Unfallereignissen 
 
1 Verunfallt ein Versicherter, während aufgrund eines 
früheren versicherten Unfalles ein Anspruch auf Taggeld 
besteht, so erbringt der bisher leistungspflichtige Versicherer 
auch die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen nach den 
Artikeln 10–13 UVG sowie die Taggelder für den neuen 
Unfall. Die beteiligten Versicherer können untereinander von 
dieser Regelung abweichende Vereinbarungen treffen, 
namentlich wenn der neue Unfall wesentlich 
schwerwiegendere Folgen hat als der frühere. Die 
Leistungspflicht des für den früheren Unfall 
leistungspflichtigen Versicherers endet, wenn der frühere 
Unfall für den weiterbestehenden Gesundheitsschaden nicht 
mehr ursächlich ist. 
2 Verunfallt ein Versicherter, während er aufgrund eines 
früheren versicherten Unfalles in Behandlung nach Artikel 10 
UVG steht, ohne dass aufgrund dieses Unfalles ein Anspruch 
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früheren Unfälle. Die Leistungspflicht des für den neuen 



Unfall leistungspflichtigen Versicherers endet, wenn der 
neue Unfall für den weiterbestehenden Gesundheitsschaden 
nicht mehr ursächlich ist. 
3 Bei einem Rückfall oder bei Spätfolgen aufgrund von 
mehreren versicherten Unfällen erbringt der für den letzten 
Unfall leistungspflichtige Versicherer die Pflegeleistungen 
und Kostenvergütungen nach den Artikeln 10–13 UVG sowie 
die Taggelder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 In den Fällen nach den Absätzen 1–3 sind die anderen 
Versicherer dem leistungspflichtigen Versicherer nicht zur 
Vergütung verpflichtet. 
5 Entsteht für die Folgen von mehreren Unfällen neu ein 
Anspruch auf eine Rente, auf eine Integritätsentschädigung 
oder auf eine Hilflosenentschädigung, so werden diese 
Leistungen durch den für den letzten Unfall 
leistungspflichtigen Versicherer ausgerichtet. Die beteiligten 
Versicherer können untereinander von dieser Regelung 
abweichende Vereinbarungen treffen, namentlich wenn der 
letzte Unfall wesentlich geringere Folgen hat als die früheren 
oder der bei dem für den letzten Unfall leistungspflichtigen 
Versicherer versicherte Verdienst wesentlich tiefer ist als der 
bei einem anderen Versicherer versicherte Verdienst. Die 
anderen beteiligten Versicherer vergüten dem 
leistungspflichtigen Versicherer diese Leistungen, ohne 
Teuerungszulagen, nach Massgabe der Verursachung; damit 
ist ihre Leistungspflicht abgegolten. 
6 Erleidet ein Versicherter, der aus einem früheren Unfall eine 
Invalidenrente oder eine Hilflosenentschädigung bezieht, 
einen neuen Unfall und führt dieser zu einer Änderung der 
Invalidenrente oder des Grades der Hilflosigkeit, so muss der 
für den zweiten Unfall leistungspflichtige Versicherer die 
gesamte Invalidenrente oder Hilflosenentschädigung 
ausrichten. Der für den ersten Unfall leistungspflichtige 
Versicherer vergütet dem anderen Versicherer den Betrag, 
der dem Barwert des Rentenanteils, ohne Teuerungszulagen, 
beziehungsweise des Anteils der Hilflosenentschädigung aus 

Unfall leistungspflichtigen Versicherers endet, wenn der 
neue Unfall für den weiterbestehenden Gesundheitsschaden 
nicht mehr ursächlich ist. 
3 Bei einem Rückfall oder bei Spätfolgen aufgrund von 
mehreren versicherten Unfällen erbringt der für den letzten 
Unfall leistungspflichtige Versicherer die Pflegeleistungen 
und Kostenvergütungen nach den Artikeln 10–13 UVG sowie 
die Taggelder. 
3bis

 Treten ein Rückfall oder Spätfolgen im Sinne von Artikel 
8 Absatz 3 des Gesetzes auf, während aufgrund eines 
versicherten Unfalls ein Anspruch auf Taggeld besteht, so 
entsteht ein Anspruch auf Taggeld gemäss Artikel 16 Absatz 
2bis des Gesetzes nur so weit, als dessen Betrag den Betrag 
der laufend ausgerichteten Taggelder übersteigt. Der 
Versicherer, der bislang aufgrund des versicherten Unfalls 
leistungspflichtig war, richtet das gesamte Taggeld aus. 
3ter Entsteht wegen eines neuen Unfalls oder eines Rückfalls 
ein Anspruch auf Taggeld, während bereits ein Anspruch auf 
Taggeld gemäss Artikel 16 Absatz 2bis des Gesetzes besteht, 
erlischt dieser Anspruch insoweit, als der Betrag der nach 
Artikel 16 Absatz 2bis des Gesetzes ausgerichteten Taggelder 
niedriger als oder gleich hoch wie der Betrag der aufgrund 
des neuen Unfalls oder des Rückfalls auszurichtenden 
Taggelder ist. Der Versicherer, der für den neuen Unfall oder 
den Rückfall leistungspflichtig ist,  richtet das gesamte 
Taggeld aus. 
4 In den Fällen nach den Absätzen 1–3 ter sind die anderen 
Versicherer dem leistungspflichtigen Versicherer nicht zur 
Vergütung verpflichtet. 
5 Entsteht für die Folgen von mehreren Unfällen neu ein 
Anspruch auf eine Rente, auf eine Integritätsentschädigung 
oder auf eine Hilflosenentschädigung, so werden diese 
Leistungen durch den für den letzten Unfall 
leistungspflichtigen Versicherer ausgerichtet. Die beteiligten 
Versicherer können untereinander von dieser Regelung 
abweichende Vereinbarungen treffen, namentlich wenn der 
letzte Unfall wesentlich geringere Folgen hat als die früheren 
oder der bei dem für den letzten Unfall leistungspflichtigen 
Versicherer versicherte Verdienst wesentlich tiefer ist als der 
bei einem anderen Versicherer versicherte Verdienst. Die 
anderen beteiligten Versicherer vergüten dem 
leistungspflichtigen Versicherer diese Leistungen, ohne 
Teuerungszulagen, nach Massgabe der Verursachung; damit 
ist ihre Leistungspflicht abgegolten. 
6 Erleidet ein Versicherter, der aus einem früheren Unfall eine 
Invalidenrente oder eine Hilflosenentschädigung bezieht, 
einen neuen Unfall und führt dieser zu einer Änderung der 
Invalidenrente oder des Grades der Hilflosigkeit, so muss der 
für den zweiten Unfall leistungspflichtige Versicherer die 
gesamte Invalidenrente oder Hilflosenentschädigung 
ausrichten. Der für den ersten Unfall leistungspflichtige 
Versicherer vergütet dem anderen Versicherer den Betrag, 
der dem Barwert des Rentenanteils, ohne Teuerungszulagen, 
beziehungsweise des Anteils der Hilflosenentschädigung aus 



dem ersten Unfall entspricht; damit ist seine Leistungspflicht 
abgegolten. 

dem ersten Unfall entspricht; damit ist seine Leistungspflicht 
abgegolten. 

 


